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Ferienprogramm der Jugendförderung
Um den Mannheimer Kindern und Jugendli-
chen auch „daheim“ spannende und erlebnis-
reiche Sommerferien zu bieten, haben die
Mitarbeitenden der Jugendförderung ein Fe-
rienprogramm mit Fokus auf Kreativität, Be-
wegung und Gemeinschaftserlebnissen zu-
sammengestellt.
Jugendhaus Schönau, Lilienthalstraße
267: 4.-14. August: „Wunder*Wasser“ für Kin-
der von 8-13 Jahren, Anmeldung: www.ferien-
plattform-mannheim.de oder im Jugendhaus;
8.-10. September: Schwimmkurs für Kinder
von 10-15 Jahren aus den Stadtteilen Sandho-
fen, Schönau, Blumenau, Waldhof, Garten-
stadt und Luzenberg, die noch nicht schwim-
men können, 2 Euro, nadine.schantz@mann-
heim.de, Telefon: 0621/293-184941. 18.-29.
August: geschlossen, ab 1. September weitere
Ausflüge, nähere Informationen vor Ort.
Jugendhaus Herzogenried, Zum Herren-
ried 12: 4.-8. August: Woche rund um die vier
Elemente für Kinder von 6-12 Jahren, Teilnah-
me kostenlos, Anmeldung: www.ferienplatt-
form-mannheim.de oder im Jugendhaus; 11.-
15. August: Zeltfreizeit für Kinder von 8-13 Jah-
ren, 45 Euro, Anmeldung: https://herzogen-
ried.majo.de/ oder im Jugendhaus; 2. Septem-
ber: Ausflug in den Kletterwald für Kinder ab
10 Jahren, 10 Euro, Anmeldung notwendig; 3.
September: Ausflug für Kinder ab 8 Jahren ins
Erlebnisbad, 5 Euro, Anmeldung notwendig;
4. September: Ausflug ins Plopsaland für Kin-
der ab 8 Jahren, 19 Euro, Anmeldung erforder-
lich
Jugendtreff Schwetzingerstadt, Wespin-
straße 2a: 12.-15. August: „Raus aus’m Treff“,
20 Euro für 4 Tage, nähere Informationen:
www.ferienplattform-mannheim.de; 19.-22.
August: Jugendtreff länger geöffnet (12-20
Uhr), Teilnahme 10 Euro für 4 Tage, beide An-
gebote richten sich an Jugendliche ab 12 Jah-
ren, Anmeldungen: jugendtreff.schwetzin-
gerstadt@mannheim.de; 9.+12. September:
Fotografie-Workshop für Jugendliche ab 16
Jahren, 3 Euro, Anmeldung bis 12. August:
www.ferienplattform-mannheim.de/reisean-
gebot/klickwinkel/; 25. August-5. September:
geschlossen
Nachbarschaftshaus Rheinau, Rheinauer
Ring 101–103: 1. August: großes Sommerfest;
8. August: Ausflug ins TECHNOSEUM für Kin-
der ab 8 Jahren, Anmeldung im Nachbar-
schaftshaus; vollständiges Sommerferien-
programm auf den Social-Media-Kanälen des
Nachbarschaftshauses Rheinau; 25. August-7.
September: geschlossen
Jugendhaus Erlenhof, Erlenstr. 63–65: 5.-8.
August, 12.-15. August sowie 9.-12. September:
zu den üblichen Zeiten geöffnet; 13. August:
Übernachtung für Stamm-Besucherinnen (of-
fener Betrieb deshalb geschlossen); 5. Au-
gust: TECHNOSEUM für Kinder und Jugendli-

che von 10-14 Jahren, 4 Euro, Anmeldung im
Jugendhaus bis 1. August; 7. August: Plopsa-
land für 12- bis 16-Jährige, 15 Euro, Anmeldung
bis 1. August im Jugendhaus; 12. August: Her-
zogenriedpark für 10- bis 14-Jährige, 3 Euro,
Anmeldung bis 8. August im Jugendhaus
Jugendhaus Vogelstang, Freiberger Ring
6: Dienstag-Freitag: 14-17.30 Uhr für 6- bis 12-
Jährige und Dienstag-Donnerstag: 18-21 Uhr
für Jugendliche ab 12 Jahren geöffnet; 22. Au-
gust von 18 bis 22 Uhr: „Super Friday“; 8.-14.
September: geschlossen; 8. August: Bowlin-
gausflug für 10- bis 14-Jährige, 3 Euro, Anmel-
dung bis 30. Juli im Jugendhaus; 13. August:
mit dem Fahrrad in die Pit-Pat-Anlage für Ju-
gendliche und junge Erwachsene von 14 bis 27
Jahren, 2 Euro, Anmeldung bis 6. August im
Jugendhaus; 20. August: Lasertaganlage für
12- bis 16-Jährige, 6 Euro, Anmeldung bis 13.
August; 27. August: Klettern für 10- bis 14-Jäh-
rige, 6 Euro, Anmeldung bis 20. August; 29.
August: Schwarzlicht-Minigolf für 9- bis 12-
Jährige, 4 Euro, Anmeldung bis 22. August im
Jugendhaus
Jugendtreff Feudenheim, Neckarstraße
20a: 31. Juli-22. August: Sommerferiencafé;
Ausflüge nach Absprache jeweils donners-
tags für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jah-
ren, Anmeldung im Jugendtreff, in der Regel
kostenlos; 25. August-12. September: ge-
schlossen
Jugendhaus Hochstätt, Riestenweg 15: 4.-
15. August: „Wir experimentieren und probie-
ren uns neu aus!“ für Kinder und Jugendliche
ab 6 Jahren, Teilnahme kostenlos, Informatio-
nen: hochstaett.majo.de; 18.-22. August:
Burgfreizeit für Jugendliche ab 11 Jahren, De-
tails: https://hochstaett.majo.de/mit-dem-
jugendhaus-hochstaett-auf-eine-burg-frei-
zeit, 100 Euro; 25. August-7. September: ge-
schlossen
Jugendhaus Waldpforte, Waldpforte 67:
4.-22. August: Sommerferienprogramm für
Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren, kostenlos
und nicht anmeldepflichtig, einmal pro Wo-
che (gering kostenpflichtiger) Tagesausflug;
montagabends 18-21 Uhr: „Chill’n’Grill“ ab 12
Jahren; 22. August: „Open Air – Kinderdisco“,
Anmeldungen: jugendhaus.waldpfor-
te@mannheim.de oder 0621/293-184920;
weitere Angebote: www.ferienplattform-
mannheim.de
Jugendhaus Soul-Men-Club, Obere Ried-
straße 217: 4.-29. August: Sommerferienpro-
gramm für Kinder und Jugendliche von 6-27
Jahren; Teilnahme kostenlos; jeden Montag,
Mittwoch und Freitag: Musikworkshop sowie
verschiedene Aktivitäten; jeden Dienstag
und Donnerstag: Ausflüge (mit vorheriger
Anmeldung), Anmeldung: sabina.brusilov-
ski@mannheim.de, 0621/755200 und auf In-
stagram: @jugendhaus.smc

Bahnhofsvorplatz
strahlt in neuem Glanz

Die ersten Planungen zur Neugestaltung des
Platzes begannen im Herbst 2018. Den An-
stoß zur Neuplanung gab die notwendige Er-
weiterung und Neuordnung der Stadtbahn-
gleise sowie Haltestellen, die maßgeblichen
Einfluss auf die zukünftige Platzgestaltung
hatte. 2020 traf der Gemeinderat den
Grundsatzbeschluss, Mitte 2021 folgte die
Genehmigung der Maßnahme. Das Ziel der
Neugestaltung war es, ein attraktives, klima-
tisch zukunftsfähiges und barrierefreies
Stadtentrée zu schaffen, das trotz der darun-
terliegenden Tiefgarage den stetig steigen-
den verkehrlichen Anforderungen gerecht
wird. Gleichzeitig sollte die Aufenthaltsqua-
lität erhöht werden.

„Der Willy-Brandt-Platz ist für Bahnrei-
sende das zentrale Tor zur Mannheimer In-
nenstadt. Rund 50.000 Pendler und zahlrei-
che Besucher kommen täglich dort an. Mit
der umfassenden Neugestaltung haben wir
die Leistungsfähigkeit des wichtigen Um-
steigepunkts deutlich gesteigert, zum Bei-
spiel mit einem dritten Stadtbahngleis und
neuen Haltestellen, großzügigen Fahrrad-
abstellmöglichkeiten und einer vrn nextbike-
Station sowie einer neu gestalteten Wende-
schleife für Regionalbusse und den Taxiwar-
tebereich“, erklärte Oberbürgermeister
Christian Specht bei der offiziellen Einwei-
hung. „Gleichzeitig ist es gelungen, diesen
zentralen Ort nicht nur funktional zu verbes-
sern, sondern auch zu einem einladenden
und klimaangepassten Aufenthaltsraum in
der Innenstadt zu entwickeln.“

Die Neugestaltung des zirka 10.000 Qua-
dratmeter großen Platzes (ausgenommen
Haltestellen und Gleisbereiche) wurde vom
Landschaftsarchitekturbüro Bauchplan
(München/Wien) ausgearbeitet und in enger
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Geo-
information und Stadtplanung, dem Eigen-
betrieb Stadtraumservice, der Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH (rnv) sowie mehreren Bauun-
ternehmen realisiert. Die Kosten der Ge-
samtmaßnahme betragen rund 32 Millionen
Euro. Hiervon entfallen auf die städtischen
Platzflächen rund acht Millionen Euro.

„Der Bahnhofsvorplatz ist das Entrée für
ein modernes Mannheim. Der Platz wird ver-
schiedenen Ansprüchen gerecht. Trotz vieler
Anforderungen hat er eine hohe Aufent-

haltsqualität. Wir haben es geschafft, das
Gleichgewicht zwischen Aufenthalt, Grün,
Hitzeanpassung und Verkehrsteilnehmern
herzustellen. Mit der Neugestaltung unseres
Bahnhofvorplatzes setzen wir ein Zeichen
für eine grünere und freundlichere Stadt. Die
34 neuen Bäume an einem für sie herausfor-
dernden Standort sorgen für angenehmeres
Klima, während das helle Pflaster den Albe-
do-Effekt nutzt, um die Umgebung kühler zu
halten. Die Grüninseln runden das Bild ab.
Gemeinsam schaffen wir einen Ort, der zum
Verweilen einlädt und unsere Stadt noch le-
benswerter macht“, so Erste Bürgermeiste-
rin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Der Umbau wurde in drei Abschnitte un-
terteilt. Der erste Abschnitt, der von Mitte
2021 bis Anfang 2022 andauerte, wurde im
Bereich der L-Quadrate realisiert. Der nächs-
te Bauabschnitt wurde gemeinsam mit der
rnv durchgeführt und umfasste neben der Er-
weiterung um ein drittes Gleis neben der
Tiefgaragenausfahrt (die hierfür verlegt wer-
den musste), die Umgestaltung der zentra-
len und östlichen Platzfläche. In diesem Be-
reich wurden zirka 200 Quadratmeter Fläche
entsiegelt und neue Grünstreifen angelegt.
Das alles geschah von Frühjahr 2022 bis
Frühjahr 2023 und wurde wie geplant vor der

BUGA 2023 fertiggestellt. Im Jahr 2023 pau-
sierte die Maßnahme für die Bundesgarten-
schau.

Der dritte und finale Abschnitt der Umge-
staltungsmaßnahme folgte dann von Herbst
des letzten Jahres bis Juli 2025. In diesen rund
neun Monaten wurden die Wendeschleife
der Regionalbusse sowie der Taxiwartebe-
reich neu geordnet und sechs Grünbeete an-
gelegt. Die Herausforderung lag darin, die
Bauarbeiten im laufenden Betrieb auszufüh-
ren. Hinzu kam, dass weitere Busse durch
den Schienenersatzverkehr der Riedbahn-
sperrung der Deutschen Bahn ebenfalls zu
koordinieren waren. Die neuen Fahrgastun-
terstände wurden in die Grüninseln inte-
griert und bieten nun mehr Aufenthaltsqua-
lität für Wartende.

Insgesamt bieten zehn neue Hochbeete
mit ihren großzügigen Einfassungen attrakti-
ve Sitzgelegenheiten im Schatten. Ein in die
Platzgestaltung integriertes Denkmal erin-
nert an die in der NS-Zeit nach Gurs depor-
tierten Jüdinnen und Juden. Realisiert wurde
dieses in Zusammenarbeit mit dem MAR-
CHIVUM. Darüber hinaus wurden rund 450
Fahrradabstellmöglichkeiten auf der gesam-
ten Platzfläche geschaffen und eine next-
bike-Anlage eingerichtet.

Mannheim und China
Der Aufstieg Chinas zur wirtschaftlichen
und politischen Großmacht ist ein prägen-
des Element für das 21. Jahrhundert. Auch
auf die Rhein-Neckar-Region hat diese Ent-
wicklung nachhaltige und spürbare Aus-
wirkungen. Vielfältig sind mittlerweile die
Verbindungen zwischen beiden Seiten. Der
kulturelle Austausch und das Wissen über-
einander scheinen indes hinterherzuhin-
ken. Ein Mittler zwischen beiden Welten ist
Prof. Dr. Norbert Egger. Er war über viele
Jahre Mannheims Erster Bürgermeister

und ist heute Ehrenbürger der beiden Part-
nerstädte Zhenjiang und Qingdao sowie
der Provinz Shandong. Seine Sicht auf die
Stadt Zhejiang hat er in seinem Buch „Perle
am Yangtse“ niedergeschrieben, das nun in
aktualisierter Form erscheint. Im An-
schluss an die Buchvorstellung am Mitt-
woch, 30. Juli, im Friedrich-Walter-Saal des
MARCHIVUM findet ein Podiumsgespräch
statt. Der (Live)-Stream wird eine Woche
lang unter www.marchivum.de abrufbar
sein.

Sommerferienprogramm in Freibädern
Die Auszubildenden im ersten und zweiten
Lehrjahr des Fachbereichs Sport und Freizeit
haben ein buntes Programm für die Sommer-
ferien in den Freibädern zusammengestellt.

Am 26. Juli im Parkschwimmbad Rheinau
sowie am 2. August im Carl-Benz-Bad wird ein
Spiel- und Spaß-Tag für Kinder im Alter von 10
bis 15 Jahren mit Spielstationen, Wasserpar-
cours und Bastelaktionen angeboten. Die
Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmenden-
zahl begrenzt, Anmeldung unter www.mann-
heim.de/schwimmen erforderlich.

Fragen über und rund ums Schwimmbad
beantworten und dabei noch leckere Preise

gewinnen – das steht beim Rätselspaß am 30.
August von 10 bis 16 Uhr im Freibad Sandho-
fen für alle 6- bis 15-Jährigen an. Die Aktion ist
im Rahmen des Freibadeintritts inkludiert.
Einfach vor Ort anmelden.

Für Kinder von 10 bis 14 Jahren ist am 6.
September ein Beachvolleyballturnier ge-
dacht. Teilnahme nur nach Voranmeldung
über fb52@mannheim.de. Einzelanmeldun-
gen sind möglich.

Auszubildende im Bereich Fachangestellte
für Bäderbetriebe wirken schon sehr früh bei
der Organisation von Veranstaltungen im
Schwimmbad mit, da dies Teil ihrer Ausbil-

dung ist und ihnen praktische Erfahrungen er-
möglicht, insbesondere bei der Ermittlung
und Durchführung von Spiel- und Sportange-
boten sowie Events für die Gäste. Eine Ausbil-
dung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe
erfolgt dual, das heißt im Ausbildungsbetrieb
und in der Berufsschule, und dauert drei Jahre.
In der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres
machen die Auszubildenden eine Zwischen-
prüfung und nach dem dritten Jahr eine Ab-
schlussprüfung.

Weitere Informationen: 0621/293-4004,
fb52@mannheim.de oder www.schwimmen-
mannheim.de

Fernreisen und Heimatbesuche
Das Gesundheitsamt möchte alle Bürge-
rinnen und Bürger, die eine Fernreise pla-
nen, rechtzeitig vor Beginn der Sommerfe-
rien auf wesentliche Maßnahmen zum Ge-
sundheitsschutz aufmerksam machen.

Bei längeren Flügen, Bahn- oder Busfahr-
ten sollte darauf geachtet werden, ausrei-
chend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, be-
queme und luftdurchlässige Kleidung zu
tragen sowie regelmäßig kurze Bewe-
gungspausen einzulegen, um Kreislauf-
problemen und Blutgerinnseln (Thrombo-
sen) vorzubeugen. Hausärztinnen und
Hausärzte können vor Reiseantritt indivi-
duell beraten, ob das Tragen von Kompres-
sionsstrümpfen oder gegebenenfalls die
Einnahme von Medikamenten zum Schutz
vor Thrombosen sinnvoll sind.

Falls chronische Krankheiten bestehen,
ist es wichtig, alle regelmäßig benötigten
Medikamente unbedingt in ausreichender
Menge mitzunehmen, um Engpässe wäh-
rend der Reise zu vermeiden. Darüber hin-
aus empfiehlt es sich, eine kleine Reiseapo-
theke mit den wichtigsten Erste-Hilfe-Arti-
keln und gängigen Medikamenten zusam-

menzustellen.
Beim Reisen mit kleinen Kindern sollten

genügend Ruhe- und Trinkpausen einge-
plant werden. Es ist ratsam, auf Sonnen-
schutzcreme zu achten, die für Kinder
empfohlen wird, und passende Sonnenhü-
te und auch andere Schutzkleidung mitzu-
nehmen. Babys unter einem Jahr sollten
grundsätzlich der Sonne nicht ausgesetzt
werden.

An ungewohnte klimatische Verhältnis-
se, wie Temperaturunterschiede zu
Deutschland, starke Sonneneinstrahlung
oder größere Höhenlagen sollte sich lang-
sam gewöhnt werden. Um Sonnenstichen
und Hitzeerschöpfung vorzubeugen, sind
geeignete Sonnencremes mit hohem
Lichtschutzfaktor, Kopfbedeckungen und
ausreichend Trinkwasser unverzichtbar.

In vielen Reiseländern besteht beim Ver-
zehr von rohen oder nicht ausreichend ge-
garten Lebensmitteln sowie beim Trinken
von Leitungswasser das Risiko, sich mit
Krankheitserregern zu infizieren. Die
Faustregel „Boil it, cook it, peel it or forget
it“ – auf Deutsch: „Abkochen, durchgaren,

schälen – oder lieber ganz darauf verzich-
ten“ sollte bei Nahrungsmitteln strikt be-
achtet werden, um Magen-Darm-Erkran-
kungen vorzubeugen.

Besonders in tropischen Regionen aber
auch in Südeuropa ist der Schutz vor Mü-
ckenstichen essenziell, um Erkrankungen
wie unter anderem Malaria oder Dengue-
Fieber zu vermeiden. Es wird empfohlen,
möglichst lange, helle Kleidung zu tragen,
wirksame Insektenschutzmittel zu ver-
wenden und unter Moskitonetzen zu
schlafen.

Frühzeitig vor Reisebeginn sollte ge-
prüft werden, welche Impfungen für das
Reiseziel empfohlen oder vorgeschrieben
sind. Das Gesundheitsamt bietet als Gelb-
fieberimpfstelle entsprechende Impfun-
gen an und berät umfassend zu reisemedi-
zinischen Schutzmaßnahmen. Es ist sinn-
voll, die Reise auch zu nutzen, um den all-
gemeinen Impfstatus zu überprüfen und
eventuell Standardimpfungen wie Teta-
nus, Diphtherie oder FSME aufzufrischen.

Weitere Informationen: www.mann-
heim.de/reisemedizinischeberatung

Ausbildung oder Studium
bei der Stadt Mannheim

Ab sofort können sich Interessierte für die
Ausbildungs- und Studienplätze der Stadt
Mannheim für das Einstellungsjahr 2026
bewerben.

Dabei können sie aus rund 30 verschie-
denen Ausbildungsbildungsberufen und
Studiengängen im gewerblich-techni-
schen, kaufmännischen oder Verwal-
tungsbereich wählen. Von den Verwal-
tungsfachangestellten und den Studieren-
den der Dualen Hochschule über die Be-
rufskraftfahrerinnen und Berufskraftfah-
rer bis hin zu Umwelttechnologinnen und
Umwelttechnologen für Rohrleitungsnet-
ze und Industrieanlagen – es gibt zahlrei-
che Berufsbilder und für jedes Talent ist et-
was dabei.

„Als eine der größten Arbeitgeberinnen
in der Metropolregion Rhein-Neckar
zeichnet sich die Stadt Mannheim insbe-

sondere durch ein umfassendes Fortbil-
dungsprogramm für unsere Auszubilden-
den und Studierenden aus. Dies geht ein-
her mit einer hohen Arbeitsplatzsicher-
heit“, so Apostolos Klisiaris-Welle vom
Fachbereich Organisation und Personal.

Die Stadt Mannheim bietet den neuen
Auszubildenden und Studierenden zudem
eine intensive Einführungswoche mit zahl-
reichen Höhepunkten, um einen optima-
len Start zu gewährleisten, sowie eine gute
Work-Life-Balance, zum Beispiel durch
kostenfreie Sportangebote während der
Arbeitszeit.

Alle Informationen zu den Ausbildungs-
berufen und Studiengängen sowie die
Ausschreibung mit den entsprechenden
Bewerbungsfristen für den Ausbildungs-
start 2026 stehen unter www.gestalte-
mannheim.de zur Verfügung.
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Oberbürgermeister Christian Specht entfernt mit Erster Bürgermeisterin Prof. Dr.
Diana Pretzell und Bürgermeister Dr. Volker Proffen sowie weiteren Beteiligten die
Absperrungen zur Buswendeschleife und eröffnet somit den Bahnhofsvorplatz.
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Stelzenbrücke und Kurt-Schumacher-Brücke
Seit Mitte 2024 steht die Stelzenbrücke
(Stadtbahnrampe – Schlossgarten Mann-
heim) für den rheinquerenden Stadtbahn-
verkehr nicht mehr zur Verfügung. Dabei ist
sie für den ÖPNV zwischen Mannheim und
Ludwigshafen von großer Bedeutung. Vor
der Sperrung verzeichnete die rnv an einem
normalen Werktag gut 30.000 Fahrgast-
fahrten auf ihren rheinüberquerenden Lini-
en. Seit der Sperrung und den damit ver-
bundenen Einschränkungen sind es im

Schnitt nur noch etwa 23.000 Fahrgäste.
Nach erfolgter statischer Bauwerksunter-
suchungen durch ein beauftragtes Prüfin-
genieurbüro und Auswertung der Ergebnis-
se bis Ende 2024 konnte festgestellt wer-
den, dass kein Rückbau erforderlich ist. Un-
verzüglich ab Januar 2025 konnte in enger
Zusammenarbeit und gemeinsamer
Bauausführung mit der rnv, die Ertüchti-
gung des Brückenbauwerks angegangen
werden. In den vergangenen Monaten

mussten der komplette Schienenkörper, die
Oberleitung, die Beleuchtung und die Ge-
länderanlagen entfernt sowie die Bau-
werksoberfläche vorbereitet werden. Diese
Arbeiten sind nun abgeschlossen. Seit Mit-
te Juli wurde die Bauphase 2 gestartet: der
Beginn der eigentlichen Bauwerksertüchti-
gung. Dafür konnten leistungsstarke Fach-
unternehmen gewonnen werden. Nach ak-
tuellem Stand ist davon auszugehen, dass
die Stelzenbrücke im ersten Quartal 2026

dem ÖPNV wieder zur Verfügung stehen
wird.

Kurt-Schumacher-Brücke
Zur Sicherstellung der Verkehrstüchtigkeit
und somit zum langfristigen Erhalt der Kurt-
Schumacher-Brücke wurde die rund 145
Meter lange Nothaltebucht aus dem Ver-
kehr genommen.

Weitere Informationen: www.mann-
heim.de/baustelleninfo

Messungen der Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt von Montag, 28.
Juli bis Freitag, 1. August, in folgenden Stra-
ßen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Am Stich – B44 – Braunschweiger Allee –
Groß-Gerauer Straße – Hafenstraße – Katto-
witzer Zeile (Schönauschule) – Kriegerstra-
ße (Gustav-Wiederkehr-Schule) – Parkring

Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche
Messstellen sind aus aktuellem Anlass mög-
lich.

FRANKLIN Sportanlage
Aufgrund von umfangreichen Instandhal-
tungsarbeiten ist der Rasenplatz der Sport-
anlage „Franklin“ von 30. Juli bis 13. Septem-
ber gesperrt und nicht nutzbar. Für die Arbei-
ten wird die Rasenfläche eingezäunt. Die Ar-
beiten finden zu diesem Zeitpunkt statt, um
Einschränkungen des Schulsports zu vermei-
den und nach den Sommerferien wieder zu
ermöglichen. Die Laufbahnen sind weiter
nutzbar.

Familienpass und „Agenda Aktion“
Familien können in den Sommerferien ihre
Freizeit gemeinsam gestalten, indem sie die
Gutscheine des Familienpasses nutzen und
beispielsweise in den städtischen Schwimm-
bädern oder am Stollenwörthweiher ins küh-
le Nass springen oder die Museen besuchen.
Im Familienpass (plus) finden sich zahlreiche
weitere Gutscheine. Den kostenlosen Fami-
lienpass gibt es auf Antrag bei den Bürger-
services vor Ort oder online: www.mann-
heim.de/familienpass.

Auch im Nachhaltigkeitsprogramm
„Agenda Aktion“ gibt es spannende Angebo-
te in den Sommerferien unter: https://kin-
derundjugendbildung.majo.de/veranstal-
tungen/.

Zudem lohnt sich ein Blick auf die Ferien-
plattform, auf der verschiedene Träger Ange-
bote mit und ohne Übernachtung anbieten:
www.ferienplattform-mannheim.de.

Waldabenteuer in den Sommerferien
Die Untere Forstbehörde Mannheim bietet
während der Sommerferien drei Veranstal-
tungen im Käfertaler Wald an: „Auf den Spu-
ren von Wolf, Wildschwein und Co.“ am 1. Au-
gust für Kinder von 6 bis 10 Jahren, „Survival
Wald“ am 21. August für Jugendliche von 10
bis 14 Jahren sowie „Die Waldsiedler“ am 9.
September für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Die
Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist
per E-Mail an forstbehoerde@mannheim.de
erforderlich. Die Anzahl der Plätze ist be-
grenzt. Weitere Informationen: https://kin-
derundjugendbildung.majo.de/veranstal-
tungen

Saurier-Abenteuer in den Ferien
Ab Oktober zeigen die Reiss-Engelhorn-Mu-
seen „Saurier – Faszination Urzeit“. Mäd-
chen und Jungen von 11 bis 13 Jahren können
bereits jetzt in die abenteuerliche Welt von
T-rex & Co. eintauchen. Ein Ferienworkshop
findet von 6. bis 8. August statt. Eine Bu-
chung unter https://shop.rem-mannheim.de
ist erforderlich. Auch zu Hause können Kin-
der und Jugendliche bis 18 Jahren kreativ
werden. Gesucht werden bis 13. September
selbstgemalte Bilder in Din A4 oder Din A3,
auf denen Saurier zu sehen sind. Eine Jury
wählt drei Gewinner-Kunstwerke aus, die in
der Schau ausgestellt werden. Außerdem lo-
cken weitere Preise. Die Bilder können an
der Kasse im Museum Weltkulturen in D 5
abgegeben oder an folgende Adresse ge-
schickt werden: Reiss-Engelhorn-Museen, z.
Hd. Kristin Mues, Museum Weltkulturen D 5,
68159 Mannheim. Bei allen Einsendungen
müssen Name, Mail- sowie Wohnadresse
beiliegen. Weitere Informationen: www.rem-
mannheim.de

STADT IM BLICK

Öffentliche Ausschreibungen
der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.
Dort können Sie alle

Ausschreibungsunterlagen kostenfrei abrufen.

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
am Dienstag, den 29.07.2025 um 16:00 Uhr, im Ratssaal

Stadthaus N 1, 68161 Mannheim
Die Sitzung kann direkt vor Ort mitverfolgt werden. Den Livestream finden Sie unter www.youtube.com/@StadtMann-

heim/streams

1 Besetzung des Jugendhilfeausschusses
1.1 Besetzung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Soziales
2 Bestellung von Bezirksbeiräten

Hier: Wahlperiode 2024 - 2029, Besetzung freier Sitze, BBR Schönau
3 Bestellung von Bezirksbeiräten

hier: Wahlperiode 2024 - 2029, Widerruf im BBR Vogelstang, BBR Waldhof und BBR Seckenheim sowie Bestellung
im BBR Seckenheim

4 Neuwahl der Stiftungsräte der Stiftungen
a) Familie Wespin-Stiftung
b) Stiftung Katholisches Bürgerhospital
c) Theodor-Fliedner-Stiftung
d) Vereinigte Jüdische Erinnerungsstiftung
e) Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung

4.1 Universitätsklinikum Mannheim GmbH: Bildung des Universitätsklinikverbunds Heidelberg-Mannheim
5 Erweiterter Beteiligungsbericht der Stadt Mannheim für das Jahr 2023
6 Implementierung eines neuen Zuschusskonzepts der Stadt Mannheim
7 Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Stadtteil Seckenheim
8 Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Stadtteil Feudenheim
9 Kommunale Verpackungssteuer - aktuelle Entwicklungen
10 Halbjahresbericht 2025 - Bericht über den Haushaltsvollzug im Konzern Stadt Mannheim - Kernverwaltung, Beteili-

gungen
11 Eigenbetrieb Kunsthalle Mannheim Jahresabschluss 2023
12 Rückgabe der BENIN-Hofkunst Objekte an die nigerianische Regierung

und
Modalitäten der Eigentumsübertragung und Rückgabe von Benin-Hofkunstwerken; Anfrage der SPD

13 Verlängerung der Förderung von ergänzenden Betreuungsangeboten (Randzeitenbetreuung) freier Trägeranbieter
zur Sicherstellung der Betreuung von Kindern aufgrund der Kürzung der Öffnungs- und Betreuungszeiten in Kinder-
tageseinrichtungen

14 Anpassung der Förderung und des Umfangs der quartiersbezogenen Integrationsangebote für Kinder mit und ohne
Migrationshintergrund im Vorschulalter

15 Einrichtung eines Interims zum Schulstart der Rosa-Parks-Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2026/2027
16 Ausbau des vorschulischen Kinderbetreuungsangebots: Investive Förderung des Neuersatzbaus St. Marien in der

Ausführung durch den Investor Mannheim RR 52 Grundbesitz GmbH & Co.KG im Stadtteil Rheinau-Mitte
17 Überplanmäßige Aufwendungen bei der Förderung freierTräger von Kindertageseinrichtungen und bei den Jugend-

hilfe-Transferaufwendungen der individuellen Hilfen
18 Weiterführung des Kinderbetreuungsangebotes für über dreijährige Kinder – Kindertagespflege in anderen geeigne-

ten Räumen im Stadtteil Seckenheim (Hochstätt) – Schifferzwerge ab 01.01.2026
19 Entgeltfestsetzung für die städtischen Eissportstätten – regelmäßige Aktualisierung.

und
Gebührenerhöhung für Eissportstätten begrenzen; Antrag der AfD
und
Änderungsantrag zu V073/2025: Entgeltfestsetzung für die städtischen Eissportstätten – regelmäßige Aktualisie-
rung; Antrag der SPD
und
Sozialverträgliche Eintrittspreiserhöhung bei den Eissportstätten; Antrag der LTK

20 Bebauungsplan Nr. 83.56 „Wohnquartier zwischen Rheingoldstraße und Friedrichstraße“ in Mannheim-Neckarau
Hier: Satzungsbeschluss

21 Betrauung der rnv mit gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Rahmen vonVRNrad und ergänzenden Mobilitätsange-
boten

22 Maßnahmengenehmigung Neubau Kultur- und Sportzentrum mit Feuerwehrgerätehaus für die Freiwillige Feuer-
wehr Wallstadt

23 Eigenbetrieb Stadtraumservice - Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2023
24 Eigenbetrieb Friedhöfe - Gesellschafterziele und strategische Entwicklungsplanung
25 Zur Sitzung des Gemeinderates eingereichte Anträge der Fraktionen
26 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt Mannheim ohne Aus-

sprache
27 Anfragen
28 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Schönau
Mittwoch, 30.07.2025, 19:00 Uhr, Saal des Siedlerheimes

Bromberger Baumgang 6, 68307 Mannheim

1. Vorstellung Bericht FutuRaum Schönau-Nord - mündlicher Bericht
2. Beratungsstelle zur Schaffung von Wohnraum im Bestand - mündlicher Bericht
3. Aktueller Sachstand der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Schönau-Nordwest - mündlicher Bericht
4. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über die Verwendung der Mittel
5. Anfragen / Verschiedenes

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Neckarau
Mittwoch, 30.07.2025, 19:00 Uhr, Saal des Volkshauses Neckarau

Rheingoldstraße 47 - 49, 68199 Mannheim

1. Erneuerung Fahrbahn Steubenstraße West - mündlicher Bericht
2. Durchgangsverkehrserhebung Luisenstraße und Mönchwörthstraße - mündlicher Bericht
3. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über die Verwendung der Mittel
4. Anfragen / Verschiedenes

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 71.5.3 „GEx-Gebiet entlang der Neustadter Straße“ in Mannheim-Käfertal und die zuge-
hörige Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) in dessen Geltungsbereich
wurden im Entwurf gebilligt und werden gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) ausgelegt.
Der Bebauungsplan wird im vereinfachtenVerfahren gemäß § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach
§ 2 Absatz 4 BauGB aufgestellt.
Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 10.07.2025 die vorgelegten Entwürfe des Bebauungsplans Nr. 71.5.3
“GEx-Gebiet entlang der Neustadter Straße“ und der zugehörigen Satzung über örtliche Bauvorschriften gebilligt und die
öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 10.07.2025
zudem die Einstellung des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplanentwurf 71.5.1 „Gebiet zwischen der Rüdes-
heimer Straße, der Neustadter Straße, derWachenheimer Straße sowie der Straße ’Am Aubuckel’“ in Mannheim-Käfertal
beschlossen.
Der Bebauungsplan 71.5.3 “GEx-Gebiet entlang der Neustadter Straße“ ersetzt nach seinem Inkrafttreten in seinem Gel-
tungsbereich die bestehenden Bebauungspläne Käfertal 32 „Feststellung von Bau- und Straßenfluchten im Gebiet 3.
und 4. Sandgewann“, rv. 19.08.1928“ und Käfertal 71_5 „Aufhebung und Feststellung von Bau- und Straßenfluchten für
die Gebiete beiderseits der Rüdesheimer Straße“, rv. 18.05.1952“.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Ziel und Zweck der Planung ist die Sicherung
des Gebietes mit seiner differenzierten Gewer-
bestruktur auch künftig als Gewerbestandort.
Dabei ist vor allem der Übergang zwischen der
Nutzung westlich der Neustadter Straße zu be-
achten und den geplanten Wohngebieten an
der Rüdesheimer Straße bezüglich Lärmemis-
sionen Rechnung zu tragen, um diese nicht we-
sentlich zu stören. Gleichzeitig gilt es, die beste-
hende Wohnnutzung in der Wachenheimer
Straße bauplanungsrechtlich abzusichern und
dort Entwicklungsoptionen zu öffnen.

Durchführung der Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begrün-
dung können vom 28.07.2025 bis einschl.
29.08.2025 im Internet unter folgendem Link
eingesehen werden:
https://www.mannheim.de/bauleitplanung

Zudem besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Planunterlagen im Technischen Rathaus, Glücksteinallee 11,
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr (Auslegung im Foyer).
Stellungnahmen zur Planung sollen während des Auslegungszeitraums, elektronisch als E-Mail an 61.bauleitpla-
nung@mannheim.de übermittelt werden. Stellungnahmen können auch schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei
der Stadt Mannheim, Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung, Glücksteinallee 11, 68163 Mannheim abgegeben
werden. Im Falle einer Niederschrift sowie für persönliche Rückfragen ist eine vorherigeTerminvereinbarung erforderlich
(Telefonnummer 0621/293-7045 oder per Email an 61.bauleitplanung@mannheim.de).
DIN-Normen, die den Inhalt von Festsetzungen des Bebauungsplanes konkretisieren und hierdurch die Zulässigkeit ei-
nes Vorhabens planungsrechtlich beeinflussen, können ebenfalls beim Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung
eingesehen werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.
Neben den oben genannten Unterlagen können folgende Dokumente eingesehen werden:
• Schalltechnische Untersuchung
• Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligungen gemäß § 3 Abs.1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplanentwurf
71.5.2 „Gebiet zwischen der Rüdesheimer- und der Neustadter Straße“.

Mannheim, 24.07.2025
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 32.44 „Gewerbegebiet Wohlgelegen“ in Mannheim-Neckarstadt-Ost wurde im Entwurf
gebilligt und wird gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) ausgelegt.
Der Bebauungsplan wird im vereinfachtenVerfahren gemäß § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach
§ 2 Absatz 4 BauGB aufgestellt.
Der Ausschuss für Umwelt undTechnik hat am 10.07.2025 den vorgelegten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 32.44 “Ge-
werbegebiet Wohlgelegen“ gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Ziel und Zweck der Planung ist die Siche-
rung des Gebietes mit seiner differenzierten
Gewerbestruktur auch künftig als Gewerbe-
standort. Der Bebauungsplan enthält Rege-
lungen zur Art der baulichen Nutzung und zu
öffentlichenVerkehrsflächen. Im Übrigen rich-
tet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit
von Vorhaben nach § 34 BauGB.

Durchführung der Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Be-
gründung können vom 28.07.2025 bis
einschl. 29.08.2025 im Internet unter folgen-
dem Link eingesehen werden:
https://www.mannheim.de/bauleitpla-
nung

Zudem besteht die Möglichkeit der Einsicht-
nahme in die Planunterlagen im Technischen
Rathaus, Glücksteinallee 11, montags bis frei-

tags von 8 bis 18 Uhr (Auslegung im Foyer).
Stellungnahmen zur Planung sollen während des Auslegungszeitraums, elektronisch als E-Mail an 61.bauleitpla-
nung@mannheim.de übermittelt werden. Stellungnahmen können auch schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei
der Stadt Mannheim, Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung, Glücksteinallee 11, 68163 Mannheim abgegeben
werden. Im Falle einer Niederschrift sowie für persönliche Rückfragen ist eine vorherigeTerminvereinbarung erforderlich
(Telefonnummer 0621/293-7045 oder per Email an 61.bauleitplanung@mannheim.de).
DIN-Normen, die den Inhalt von Festsetzungen des Bebauungsplanes konkretisieren und hierdurch die Zulässigkeit ei-
nes Vorhabens planungsrechtlich beeinflussen, können ebenfalls beim Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung
eingesehen werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.
Neben den oben genannten Unterlagen können folgende Dokumente eingesehen werden:
• Schalltechnische Untersuchung
• Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligungen gemäß § 3 Abs.1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplanentwurf
32.44 „Gewerbegebiet Wohlgelegen“

Mannheim, 24.07.2025
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

MPB - Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH 24.07.2025
Jahresabschluss 2024
Der Aufsichtsrat hat am 14.07.2025 den Jahresabschluss zum 31.12.2024 mit Anhang und Lagebericht geprüft und die
Gesellschafterversammlung hat am 14.07.2025 den Jahresabschluss 2024 festgestellt.
Der Abschlussprüfer, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) hat am 04.04.2025
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anhang und der Lagebericht können in der Hauptverwaltung der Mannheimer Parkhausbetrie-
be GmbH, C 1, 13-15, 68159 Mannheim vom 28.07.2025 bis 01.08.2025 in der Zeit von Mo. - Fr. von 09:00 bis 12:00 Uhr
eingesehen werden.

Marcus Springer
Geschäftsführer

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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GrossMarkt Mannheim GmbH 18.07.2025
Jahresabschluss 2024
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss auf den 31.12.2024 mit Anhang und Lagebericht geprüft und die Gesellschaf-
terversammlung hat am 17.07.2025 den Jahresabschluss 2024 festgestellt.
Der Abschlussprüfer, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am
11.04.2025 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anhang und der Lagebericht kann bei der GrossMarkt Mannheim GmbH,
Gottlieb-Daimler-Straße 14, 68165 Mannheim, Verwaltungsgebäude 1. OG, Zimmer 3, vom 28.07.2025 bis 05.08.2025
an Werktagen zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr eingesehen werden.
Reinhard Becker Stefan Kampa
Geschäftsführer Geschäftsführer

Ortsübliche Bekanntgabe der UnterenWasserbehörde Mannheim
über denVollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 UVPG des Ergebnisses der allgemeinenVorprüfung des Einzelfalls bei Neuvor-
haben gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 UVPG
Im Zuge der Generalsanierung des Nationaltheaters in Mannheim werden unterirdisch eine Orchesterprobe und eine
Chorprobe neu gebaut. Zur Trockenhaltung der Baugruben ist eine Grundwasserabsenkung erforderlich. Diese wurde
bei der UnterenWasserbehörde Mannheim in einem wasserrechtlichemVerfahren beantragt. Zunächst war ein Betriebs-
zeitraum der Anlage für die Absenkung für 6Wochen geplant. Sie sollten nur bei höheren Grundwasserständen in Betrieb
sein. Aufgrund der natürlichen Wasserstände und der Verzögerung der Bauphase muss die Anlage bis Februar 2026 in
Betrieb bleiben und es wird voraussichtlich eine Gesamtmenge an Grundwasser in einer Höhe von 475.000m³ entnom-
men.
Das Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich der Ziffer 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG, daher wurde eine allgemeine
Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 7 Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit Anlage 3 UVPG durchgeführt.
Die allgemeine Vorprüfung wurde als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 des UVPG auf-
geführten Kriterien durchgeführt. Nach Einschätzung der Unteren Wasserbehörde sind durch das Vorhaben keine er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten, welche nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsent-
scheidung zu berücksichtigen wären. Im Bereich des Vorhabens und dessen Reichweite sind keine Biotope, Natur-
schutzgebiete oder Naturdenkmale vorhanden. Für das beantragte Vorhaben besteht nach Feststellung der Unteren
Wasserbehörde keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.
Diese Feststellung ist nach § 5 Abs. 3 S. 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar.
Fachbereich Klima, Natur, Umwelt
- Untere Wasserbehörde -

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGENSPD-Fraktion besucht Carl-Benz-Stadion

Wenn in rund einer Woche die neue Saison
der 3. Liga startet, wird auf dem Rasen des
Carl-Benz-Stadions wieder gedribbelt, ge-
sprintet – und hoffentlich viele Tore für den
SV Waldhof geschossen. Die SPD im Mann-
heimer Gemeinderat nutzte die Fußball-
Sommerpause und besuchte im Rahmen der
Sporttour ihrer sportpolitischen Sprecherin
Andrea Safferling das Stadion an der Theo-
dor-Heuss-Anlage. Beim Austausch mit
SVW-Geschäftsführerin Jennifer Schäfer und
Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer wurde
die aktuelle Situation im Stadion themati-
siert. Verschiedene Maßnahmen, wie zur
Verbesserung der Stromversorgung und der
Leistungsfähigkeit der Flutlichtanlage, wur-
den umgesetzt. Auch der zuletzt nicht zufrie-
denstellende Rollstuhl-Bereich wurde umge-
staltet. Für die SPD-Fraktion ist klar, dass es
eine Perspektive für die fußballerische Wei-
terentwicklung in Mannheim braucht – im
Rahmen einer Stadionsanierung oder mittels

Austausch über aktuelle Situation und weitere Vorgehensweise
eines Neubaus.

„Der SVW ist mit seinen Persönlichkeiten,
Erfolgen und seiner Tradition ein wichtiger
Teil der Sportstadt Mannheim“, so Andrea
Safferling. „Nach zwei Jahren im Abstiegs-
kampf will der Verein sich nun in der Drittli-
ga-Tabelle etablieren. Damit der Blick mittel-
fristig wieder in Richtung Liga 2 und Liga 1
gehen kann, braucht es die Verbesserung der
sportlichen Infrastruktur.“

„Unabhängig von der Standortfrage muss
das Stadion die Interessen der Fans berück-
sichtigen und der besonderen Fankultur des
SV Waldhof gerecht werden. Gleichzeitig
muss die Finanzierbarkeit gewährleistet
sein, damit braucht es eine sachliche und
fachliche Auseinandersetzung“, so Reinhold
Götz.

Haben Sie Anregungen oder Fragen? Mel-
den Sie sich per Email an spd@mannheim.de
oder telefonisch unter 0621/293-2090.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

MONNEM BIKE außerhalb der Innenstadt macht keinen Sinn!

Die Veranstaltung MONNEM BIKE wurde
seit 2017 fast jedes Jahr in der Mannheimer
Innenstadt durchgeführt – und das aus gutem
Grund. Wenigstens einmal im Jahr sollte vor-
geführt werden, wie positiv sich die Ver-
kehrswende ohne Autoverkehr auf die Auf-
enthaltsqualität in Innenstadtquartieren aus-
wirken würde. Deshalb protestiert die Frakti-
on LTK gegen die Durchführung am 26. Juli
rund um die U-Halle in Stadtrandlage und
fordert die Rückkehr an ihren ursprünglichen
Standort zum traditionellen Termin Ende Ju-
ni.

Dieses Jahr veranstaltete die Stadt zu die-
sem Zeitpunkt ein „Erlebniswochenende“
mit verkaufsoffenem Sonntag und extra viel
PKW-Verkehr. Diese rückwärtsgewandte
Verkehrspolitik passt nicht zum gerade vom
Gemeinderat beschlossenen Masterplan Mo-
bilität 2035+.

Stadträtin Dr. Jessica Martin (Klimaliste)
stellt klar: „Die Vorzüge des Fahrrads und der
gesamten Verkehrswende lassen sich nicht
auf einer ohnehin autofreien Grünanlage
weit außerhalb der Innenstadt demonstrie-
ren, während der Autoverkehr weiterhin das
Zentrum mit Lärm und Abgasen belastet.
Deshalb macht MONNEM BIKE auf Spinelli
überhaupt keinen Sinn! Die Veranstaltung
gehört in die Innenstadt, wo die Belastung
durch den Autoverkehr am größten ist.“

Fraktion im Gemeinderat

LTK
„Die Verlegung an den Stadtrand spiegelt

die veränderten Mehrheitsverhältnisse im
Gemeinderat wieder, durch die eine Ver-
kehrswende weg vom Auto nicht mehr ange-
strebt wird“, ist Fraktionskollege Dennis Ulas
(Die Linke) überzeugt. „Stattdessen werden
die Alternativen zum Auto ausgebremst und
an den Rand gedrängt. Der Verkehrsversuch
Innenstadt wurde geräuschlos beerdigt und
soll noch nicht mal für einen Tag im Jahr den
– unsachlichen und Studien widersprechen-
den – Wünschen des Einzelhandels nach un-
eingeschränktem Autoverkehr entgegenste-
hen.“

Die Mitglieder der Fraktion LTK fordern
nicht nur die Rückkehr von MONNEM BIKE in
die Innenstadt, sondern auch die Versteti-
gung der Maßnahmen des Verkehrsversuchs

Innenstadt mit nachweislich positiven Effek-
ten: Erhöhte Sicherheit und Zunahme des
Radverkehrs. Damit ist allen gedient: Den Be-
wohner:innen durch weniger Lärm, bessere
Luft und weniger Aufheizung, dem Einzelhan-
del durch ein viel attraktiveres Einkaufsum-
feld mit hoher Aufenthaltsqualität und nicht
zuletzt der Umwelt durch geringere Emissio-
nen. Nicht dem Auto, sondern dem Fahrrad
gehört die Zukunft – auch in Mannheim.

Fraktion LTK
Die Linke, Tierschutzpartei, Klimaliste
Rathaus E 5, 68159 Mannheim
1. 0G, Zimmer 127
Tel. (0621) 293 9585
info@fraktion-ltk.de
www.fraktion-ltk.de

1.000 neue Kita-Plätze - CDU hält Wort für Mannheims Familien

Mannheim kann einen Rekordzuwachs im
Betreuungsangebot vorweisen: Über 1.000
neue Kita-Plätze wurden binnen zwölf Mona-
ten geschaffen. Oberbürgermeister Christi-
an Specht (CDU) hatte das Thema frühkindli-
che Bildung zur Chefsache erklärt – eine Ent-
scheidung, die junge Familien spürbar entlas-
tet und zugleich dem demografischen
Wachstum in unserer Stadt Rechnung trägt.

Oberbürgermeister Christian Specht hat frühkindliche Bildung und Betreuung zur Chefsache gemacht
Wahlversprechen eingelöst

Die CDU-Gemeinderatsfraktion hat Wort ge-
halten: Ein zentrales Wahlversprechen wurde
planmäßig umgesetzt. Fraktionsvorsitzender
Claudius Kranz betont, dass weitere Ausbau-
Schritte bereits in Vorbereitung sind. „Früh-
kindliche Bildung ist nicht nur Familien-, son-
dern auch Zukunftssicherung“, so Kranz.
Durch den Ausbau wird die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie verbessert und festigt
Mannheim als einen attraktiven Standort.

Finanzielle Herausforderungen für die-
se wichtige Zukunftsaufgabe

Um den ambitionierten Ausbau umzusetzen

Fraktion im Gemeinderat

CDU
muss der Gemeinderat in seiner Sitzung am
29.7.2025 rund 17,5 Millionen Euro weitere
Zuschüsse an freie Träger beschließen. Nur
durch die Umstellung der Fördersystematik
an freie Träger können dort ca. 740 Kita-Plät-
ze bis Anfang 2026 geschaffen werden. „Oh-
ne die freien Träger insbesondere die beiden
Kirchen wären wir bei der Schaffung neuer
Kita-Plätze nicht so erfolgreich,“ erklärt der
jugendpolitische Sprecher Christian Höt-
ting. Parallel werden von der Stadtverwal-
tung bis Anfang 2026 rund 360 Plätze baulich
fertig gestellt und dann in Abhängigkeit von
der Verfügbarkeit von Fachkräften schnellst-
möglich in Betrieb gehen. Insgesamt werden

somit innerhalb eines guten Jahres über
1.000 Kita-Plätze geschaffen.

Konsequenter Ausbau des Kita-
Angebots muss fortgesetzt werden

Nur mit einem konsequentem Ausbau der Ki-
ta-Angebote, der Verfestigung bestehender
Angebote und einem guten Arbeitsfeld für
Fachkräfte kann Mannheim sein Potenzial als
familienfreundliche und wirtschaftlich at-
traktive Stadt voll ausschöpfen. Claudius
Kranz bleibt dabei dem Ziel verpflichtet: Eine
bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige
Frühförderung für alle Kinder in unserer
Stadt.

Verkehrsinfrastruktur unter Druck - Brücken und Ampeln in Mannheim brauchen Investitionen

Der Eigenbetrieb Stadtraumservice Mann-
heim hat dem Gemeinderat im letzten Be-
triebsausschuss einen umfangreichen Über-
blick über den Zustand der städtischen Inge-
nieurbauwerke und Lichtsignalanlagen ge-
geben – mit alarmierenden Zahlen. Aber
auch mit konkreten Konzepten, wie der im-
mense Sanierungsstau bewältigt werden
soll.

In Mannheim gibt es derzeit 338 Ingenieur-
bauwerke, darunter 163 Brücken und Unter-
führungen. Viele davon stammen aus der
Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre und
sind inzwischen sanierungsbedürftig. Die
Belastungen durch modernen Schwerlast-
verkehr übersteigen die damals zugrunde
gelegten Belastungen um ein Vielfaches. „Al-

lein die Tatsache, dass 53 % der geprüften
Brücken den Warnschwellwert von Note 3
überschreiten – und damit deutlich über dem
empfohlenen Wert von 10 % liegen – zeigt,
wie groß der Handlungsdruck ist“, erklärt
Gabriele Baier.

Hinzu kommt, dass die vorgeschriebenen
Prüfungen nur für 57 % der Bauwerke durch-
geführt werden konnten. Für Instandsetzung
und Ertüchtigung rechnet der Stadtraumser-
vice mit einem jährlichen Bedarf von
12,5 Mio. Euro , hinzu kommen 3 Mio. Euro,

Fraktion im Gemeinderat

DIE GRÜNEN/
DIE PARTEI

und zusätzliches Personal, um den Sanie-
rungsstau abzubauen. Großprojekte wie die
Erneuerung der Rheinbrücken (geschätzte
60 Mio. Euro für die Kurt-Schumacher-Brü-
cke, 300 Mio. Euro für die Konrad-Adenauer-
Brücke) sind hierin nicht enthalten und erfor-
dern Landes- und Bundesmittel.

Auch die Lichtsignalanlagen zeigen struk-
turelle Schwächen: Von den rund 450 Am-
peln in Mannheim sind 40 % älter als 20 Jah-
re, einige sogar über 45 Jahre – längst über
die empfohlene Nutzungsdauer hinaus. Er-
satzteile sind oft nicht mehr verfügbar, Soft-
wareupdates schwierig. Durchschnittlich
werden nur 12,5 Anlagen pro Jahr erneuert –
nötig wären jedoch 30. Der Sanierungsbe-
darf ist erheblich, auch mit Blick auf die Um-
stellungen im Rahmen des Lärmschutzakti-
onsplans. „Wenn man sich diese Zahlen an-
schaut, wundert es nicht, warum Ampeln
ausfallen, Brücken gesperrt werden oder
Tempo 30 notwendig wird“, so Alice van Sco-
ter „Wir reden hier nicht von Einzelfällen
oder Zufällen, sondern von einem strukturel-

len Sanierungsstau, der über Jahre hinweg
entstanden ist.“

Gabriele Baier ergänzt: „Der Stadtraum-
service ist seit seiner Gründung 2021 unterfi-
nanziert, 2025 wurden zusätzlich Mittel ge-
kürzt, die nötigen Sanierungen sind so bei
weitem nicht umsetzbar. Damit Mannheim
weiter ein zentraler Wirtschaftsstandort mit
hoher Lebensqualität bleibt, muss jedoch in
unsere Infrastruktur investiert werden. In
der angespannten Haushaltslage ein sehr
schwieriger Prozess. Der Stadtraumservice
hat die Konzepte dazu erarbeitet. Die Frakti-
on Die GRÜNEN/Die PARTEI wird sich im
Rahmen der Haushaltskonsolidierung dafür
einsetzen, den Stadtraumservice der ange-
spannten Finanzlage entsprechend aus-
kömmlich zu finanzieren.“

Haben Sie Interesse an weiteren Informa-
tionen? Sie finden uns im Rathaus E 5, 68159
Mannheim und erreichen uns telefonisch un-
ter 0621-293 9403, per Mail unter grue-
ne@mannheim.de sowie im Internet unter
www.die-gruenen-die-partei.de

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

SPD-Fraktionsvorsitzender Reinhold
Götz, SVW-Geschäftsführerin Jennifer
Schäfer, Andrea Safferling, sportpoliti-
sche Sprecherin der SPD-Fraktion sowie
Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer und
SPD-Fraktionsgeschäftsführer Guido
Bartscher (v.l.n.r.)

Emissionsfrei mobil: Stadtrat Dennis Ulas
und Stadträtin Dr. Jessica Martin

Stadtrat Christian Hötting freut sich über
1000 neue Kita-Plätze

Alice van Scoter Gabriele Baier


